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Anfrae;o 

der A'bgc Mau r e r l B run n er, DiploIng. B a b it f3 c h und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

betreffend "die ger;i.chtliclwn Eintrae;ungsgebühren bei Erbteilung für hinter­

bliebene Kinder Krießsgefallenero 

Von den gerichtlichen Kostenstellen wird und wurde selbst zur Zeit der unbe­

strittenen Zuerk~nnung der Gerichtsgebührepbefreiung für die sonstigen· Gerichts~ 

gebühren von Kriegsgefallenen-Naohläss!ln dennooh dann-e-ilie gerioht1iche Eintra­

gungsgebühr vorgesohrieben, wenn anlässlioh einer solohen Abhandlung Erbt?ile für 

hinterbliebene Kinder grundbüoherlioh siohe~zustellen warenttnd diese Sioherstel­

lunB', wie es in Gegenden mit Gütergemeinsohaft nichtanuers sSin kann, nioht nur 

auf der dem· Kriegsgefal1enen gehörig g9wesenenoL1ecronsolla.ftshä1:fte sondern auch 

auf der Li egens chaftsbälfte der hinterbliebenen Gattin erfolgte. Das 'war und ist 

notwendig, weil die Vormundsohaftsgeriohtenaoh deri Vorsohriften für die Sic4er­

stellung von Forderungen pfiegebefohlaner Personen die grundbüoherliche Eintra­

gung der Erbteile minderjährigarKinder auf die ganze Lio[$enschaft verlangen. Nun 

maohtaber diese Eintragungsgebühr vielfaoh mehr aus als alle übrigen Gerichtsge­

bahren von der Verlassensohaftsa'Qhandlung' zUG,ammon. Die Einhebung dieser Gebühr ' 

1st daher für die Hinterbliebenen der Kriegsopfer eine unbillige Härte; denn auch 

diese Sicherstellung ist nur eine notwendige Folg,e des ICriegssterbefa11eso 

Die unterzeio~eten Abgeordneten riohten daher an den Herrn Lundesreinistor 

für Justiz die 

A n :fr a, ß' e : 

Ist der Herr Minister Geneigt, durch eine entsprechende Weisung ,an die 

zuetändigen Stellen seines Ministeriums" diese unbi1l1ge_ Härte für die Hinter- , 

bliebenen der Krießsopfer zu beseitigen? 
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